
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB) 

ASM Steuerungstechnik GmbH 

 
 

 
§1 Geltungsbereich 

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend: Besteller). 

2. Lieferungen, Leistungen und Angebote der ASM Steuerungstechnik GmbH erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen 
abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn ihrer Geltung wurde 
ausdrücklich schriftlich von uns zugestimmt. 

3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den 
Besteller vorbehaltlos ausführen. Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Bestellers werden 
hiermit widersprochen. 

4. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, sofern 
es sich um Rechtsgeschäfte gleicher oder verwandter Art handelt. 

5. Alle Vereinbarungen, die zwischen der ASM Steuerungstechnik GmbH und dem Besteller zwecks 
Ausführung eines Vertrages getroffen werden und über die AGB hinausgehen, sind schriftlich in 
einem Vertrag niederzulegen. 

 

 
§ 2 Angebot 

1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

2. Eine Bestellung des Bestellers, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, 
können wir innerhalb von zwei Wochen durch Übersendung einer schriftlichen Bestätigung oder 
durch Ausführung der vertraglichen Leistung innerhalb der gleichen Frist annehmen. 

3. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, 
wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

 
§ 3 Zahlungsbedingungen 

1. Unsere Preise gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
 

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen aufgrund von Lohn-, Material- und 
Vertriebskosten eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen. 

 

 



 

 

3. Zahlungen sind ausschließlich auf das im Rechnungskopf angegebene Konto zu erfolgen. Der Abzug 
vom Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

4. Sofern in der Rechnungsstellung nicht anders angegeben, ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen 
zu erfolgen. 

5. Der Besteller ist zur Aufrechnung von Gegenansprüchen oder zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns schriftlich anerkannt sind. Außerdem setzt die Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes voraus, dass ein rechtskräftig festgestellter Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

6. Sämtliche Kosten, Gebühren und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 
Beantragung, Ausstellung, Verwaltung, Verlängerung oder verspäteten Rückgabe einer 
solchen Bankgarantie (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bearbeitungsgebühren, 
Provisionen, Zinssätze und sonstige Spesen der ausstellenden Bank) entstehen, werden 
vollständig von Ihnen als Auftraggeber mit jedem begonnenen Monat getragen. 

 

 
§ 4 Lieferzeiten 

1. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd, sofern nichts anderes schriftlich mit dem Besteller 
vereinbart ist. Lieferfristen beginnen erst nach vollständiger Klarstellung aller 
Ausführungseinzelheiten und setzen die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Insbesondere hat der Besteller die Pflicht den Erfüllungsort so 
zu beschaffen, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Ist dies nicht möglich, so hat der 
Besteller die Pflicht uns schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen. 

2. Im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzuges ist die 
Haftung auf Schadensersatz auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. Die Haftungsbegrenzung 
gilt nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. Gleiches gilt dann, wenn der 
Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzugs gelten machen kann, dass sein Interesse an der 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des 
vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. 

3. Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist 
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. 

3. Gerät der Besteller mit dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der Ware in Verzug, sind wir 
berechtigt, Ersatz des uns entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges 
geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Besteller 
über. 

 

 
 
 
 

 



 
 

§ 5 Gefahrübergang bei Versendung 
 

1. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Besteller, spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, wer die 
Frachtkosten trägt. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Lieferbereitschaft auf ihn über. 

 
 

§ 6 Haftung und Gewährleistung 

1. Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzung wird ausgeschlossen, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens des Körpers oder der 
Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. 
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen sind auch 
Schadensersatzansprüche gemäß §§ 380,281 BGB ausgeschlossen. Wird eine wesentliche 
Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung auf den vorhersehbaren 
vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht ist bei Verpflichtungen 
gegeben, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht oder 
auf deren Einhaltung der Besteller vertraut hat und vertrauen durfte. 

2. Bei berechtigter und fristgerechter Mangelrüge hat der Besteller während des 
Gewährleistungszeitraums einen Anspruch auf Nacherfüllung; hinsichtlich der Art der Nacherfüllung 
– Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache – steht uns das Wahlrecht zu. 

3. Die Sachmängelhaftung erlischt, sobald Betriebs und Wartungsanweisung des Verkäufers nicht 
befolgt werden, Änderung an den gelieferten Waren vorgenommen werden, Teile ausgewechselt 
oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen. 

4. Ansprüche gegen uns wegen Mängeln stehen nur dem Besteller zu und sind nicht abtretbar. 

5. Die Ansprüche aus Sachmängelhaftung verjähren in 12 Monaten nach Gefahrübergang. 
 

 
§ 7 Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der von uns abgelieferten Sache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei mehreren Forderungen oder 
laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung, auch wenn 
einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind. 

2. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers, z. B. Zahlungsverzug, haben wir nach 
vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. 
Nehmen wir die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Wir sind 
berechtigt, die Vorbehaltsware nach Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen 
Betrages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom Besteller 
geschuldeten Beträgen zu verrechnen. 

 

 



 

3. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns gelieferten Sachen pfleglich zu behandeln; insbesondere 
ist er verpflichtet diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Besteller dies auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

4. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Dritten sofort von dem 
Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Er hat uns weiterhin unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 

5. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu 
verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden 
Forderungen tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab. Wir 
ermächtigen den Besteller widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung 
im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt, wenn der Besteller seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ihm 
gegenüber Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden oder über sein Vermögen das 
gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der von uns gelieferten Sachen durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Falls die von uns gelieferte Sache mit 
anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Sache zu anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Werden die gelieferten Sachen mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verbunden oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verbundenen 
oder vermischten Gegenständen. Ist bei der Verbindung oder Vermischung die Sache des Bestellers 
als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilig das Miteigentum an 
der neuen Sache überträgt. Für die durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entstandene 
Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache, wird die von uns 
gelieferte Sache mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten 
Sache zu den anderen gemischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung, Verbindung oder 
Verarbeitung. Erfolgt die Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung in der Weise, dass die Sache 
des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilig 
Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum 
für uns. Der Besteller tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 
die durch die Verbindung der von uns gelieferten Sache mit dem Grundstück gegen einen Dritten 
erwachsen. 

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr 
als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugeben Sicherheiten obliegt uns. 

 
 
 
 
 
 



 

 
§ 8 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht 

1. Dieser Vertrag und diese Geschäftsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Besteller und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller 
Verweisungen auf andere Rechtsordnungen und internationale Verträge. Die Geltung von UN- 
Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

2. Erfüllungsort für sämtliche Lieferverpflichtungen unsererseits und für die sonstigen 
Vertragsverpflichtungen beider Parteien ist Bad Wünnenberg-Haaren. 

3. Bei allen sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Paderborn 
Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 
Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

 

 
§ 9 Schlussbestimmungen 

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur 
Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die 
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 


